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Abbildung 9: Ablauf des Kleinregionalen Entwicklungskonzepts mit Evaluierung

Quelle: Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, eigene Darstellung

3.5.4. Methode

Für die Bearbeitung der Evaluierung steht die volle Bandbreite quantitativer und qualitativer Methoden
zur Verfügung, die auf Basis verschiedener Grundlagen durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass
sich die Methoden je nach Untersuchungsgegenstand unterscheiden können, aber auch kombinierte Ansät-
ze Verwendung finden können. 

Der Einsatz der Methode richtet sich vor allem danach, ob im Kleinregionalen Entwicklungskonzept die
Überprüfbarkeit der Evaluierungsgegenstände durch die Verwendung von Indikatoren bzw. verbal darge-
stellten Ergebniserwartungen bereits im Zuge der Erstellung erfolgt ist bzw. im Zuge der Evaluierung vor-
genommen wird.

Jahr 0

Laufzeit

Jahr 1 Laufende Evaluierung
Protokoll 

Evaluierungsschiene
Berichtswesen

Zwischenevaluierung
Ergebnisbericht

Laufende Evaluierung
Protokoll 

Halbzeitbilanz
Evaluierungsbericht

Laufende Evaluierung
Protokoll 

Zwischenevaluierung
Ergebnisbericht

Laufende Evaluierung
Protokoll 

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4 /5

Jahr 5 /6

Jahr 6 /7

Jahr 7 /8

Jahr 9 /10

Kleinregionales
Entwicklungskonzept
(1. Bearbeitungsteil)

Kleinregionales
Entwicklungskonzept
(2. Bearbeitungsteil)

Weiterführung und
Neuausrichtung

Erstellung



40 Kleinregionale Entwicklungskonzepte – Förderrichtlinien

3.5.5. Verfahren

Bei den einzelnen Verfahrensschritten stehen den Gemeinden die Förderstelle und das Regionalmana-
gement Niederösterreich beratend zur Seite. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, ist weiters eine
gegenseitige Information zwischen Kleinregion, Planungsbüro, Regionalmanagement Niederösterreich und
der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik vorzusehen.

Abbildung 10: Verfahren zur Erstellung der Halbzeitbilanz

Quelle: Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, eigene Darstellung

1. Grundsatzbeschluss zur Evaluierung
Vor Beauftragung der Evaluierung erfolgt mit übereinstimmenden Gemeinderatsbeschlüssen die

gemeinsame Willensbekundung der Mitgliedsgemeinden, das bestehende Kleinregionale Entwicklungs-
konzept auf seine Wirkung zu prüfen und zu aktualisieren.

Inhalte Grundsatzbeschluss:
Die Gemeinden der Kleinregion kommen überein, mittels der Evaluierung

� ihr Kleinregionales Entwicklungskonzept auf seine Wirkung zu prüfen und an neue Rahmenbedingungen
anzupassen

� sich vom Land Niederösterreich unterstützen zu lassen.
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1. Grundsatzbeschluss zur Evaluierung
Übereinstimmende Gemeinderatsbeschlüsse

2. Auftragsvergabe
Anbotseinholung und Beauftragung des Planungsbüros

3. Durchführung der Evaluierung
Bewertung und Neuausrichtung des Konzepts

4. Berichtslegung
Darstellung der Ergebnisse, Stellungnahme Förderstelle

5. Grundsatzbeschluss zur Berichtsannahme
Übereinstimmende Gemeinderatsbeschlüsse

6. Erfolgskontrolle
Laufende Evaluierung
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2. Auftragsvergabe
Die gemeinsame Organisation der Kleinregion holt mit Unterstützung des zuständigen Regionalmana-

gement-Büros und in Abstimmung mit der Förderstelle Angebote für die Erstellung der Evaluierungsstudie
seitens eines Planungsbüros oder einer Bietergemeinschaft ein (vgl. Kapitel 1.9)

Das Angebot des Planungsbüros hat zu beinhalten:

� Erstellung der Evaluierung des Kleinregionalen Entwicklungskonzepts auf Basis der in Kapitel 3.5.2
beschriebenen Inhalte

� Information der Förderstelle und des zuständigen Regionalmanagement-Büros
� Berichtslegung

3. Durchführung der Evaluierung
Für die optimale Abwicklung des Auftrags zeichnet das beauftragte Planungsbüro in Abstimmung mit

den Mitgliedsgemeinden verantwortlich. 

4. Berichtslegung
Vor Beschlussfassung der Evaluierungsstudie durch den Gemeinderat ist der Entwurf zur inhaltlichen

Prüfung an die Förderstelle zu übermitteln. Allfällige Anmerkungen seitens des Landes sind von dem Pla-
nungsbüro vor Beschlussfassung durch den Gemeinderat in das Konzept einzuarbeiten.

Die Ergebnisse des Evaluierungsprozesses sind folgendermaßen festzuhalten:

� Endbericht
� Kurzbericht (ca. 15 Seiten) zur Weitergabe an interessierte Personen bzw. als allfällige Basis für die

Informationsbroschüre
� Kurzfassung zur Beschlussfassung im Gemeinderat (ca. 1 bis 2 Seiten)

Der Förderstelle ist der Endbericht in analoger und digitaler Form zu übermitteln. Der Kurzbericht und die
Kurzfassung können in digitaler Form weitergegeben werden.

5. Grundsatzbeschluss zur Berichtsannahme
Die Evaluierungsstudie und somit das geprüfte sowie aktualisierte Kleinregionale Entwicklungskonzept

ist durch die Gemeinderäte aller Mitgliedsgemeinden zu beschließen. 

Inhalte Grundsatzbeschluss:
Die Gemeinden der Kleinregion beschließen,

� das evaluierte und neu ausgerichtete Kleinregionale Entwicklungskonzept als Grundlage für die kleinre-
gionale Zusammenarbeit

� die laufende Abstimmung der thematischen sowie räumlichen Entwicklungsvorstellungen.
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Darüber hinaus können organisatorische und finanzielle Eckpunkte in den Beschluss aufgenommen wer-
den. 

Die Ergebnisse der Evaluierung sind in Form eines Endberichts jeder Mitgliedsgemeinde sowie den
zuständigen OrtsplanerInnen zur Verfügung zu stellen. 

6. Erfolgskontrolle
Um die geplanten Ziele bestmöglich zu erreichen, ist zum einen eine laufende Evaluierung zu den Pro-

jektzwischenergebnissen durch die Kleinregion vorgesehen. Diese sind der Förderstelle zur Kenntnis zu
bringen, z.B. durch die Übermittlung des entsprechenden Sitzungsprotokolls oder des Tätigkeitsberichts des
Kleinregionsmanagements. Zum anderen ist zwei bis zweieinhalb Jahre nach Fertigstellung die Förderstel-
le über die ersten Auswirkungen der Evaluierungsstudie auf die Kleinregion zu informieren (vgl. Kapitel
3.5.3).

3.5.6. Ausmaß der Förderung

Die Kosten für die Erstellung der Evaluierung des Kleinregionalen Entwicklungskonzepts (Halbzeitbilanz)
werden mit einem Anteil von 50 %, höchstens aber mit einem Betrag von Euro 10.000,– vom Land Nieder-
österreich gefördert. 

Für Kleinregionen, die ein vier bis sieben Jahre altes Kleinregionales Entwicklungskonzept auf Grundla-
ge der Richtlinien 2001 erstellt haben, ist ein Zuschlag zu diesem Basissatz von maximal Euro 5.000,– vor-
gesehen, wobei der Anteil auch hier 50 % nicht überschreiten kann.

Die Förderung der Erstellungskosten für die Evaluierung kann von folgenden Kleinregionen in Anspruch
genommen werden:

� Kleinregionen, die ein Kleinregionales Entwicklungskonzept auf Basis der Förderrichtlinien 2009 erstellt
haben und bei denen seit der Fertigstellung vier bis sechs Jahre vergangen sind

● Kleinregionen, die ein Kleinregionales Entwicklungskonzept auf Basis der Förderrichtlinien 2001 erstellt
haben und bei denen seit der Fertigstellung vier bis sieben Jahre vergangen sind 

Die Auszahlung der Förderung erfolgt einmalig im Nachhinein nach Fertigstellung der Evaluierungsstu-
die. Um die Auszahlung zu veranlassen, sind der Förderstelle die fertig gestellte Studie in analoger und digi-
taler Form, die originalen Abrechnungsunterlagen und die übereinstimmenden Gemeinderatsbeschlüsse
über die Annahme der Evaluierungsstudie zu übermitteln. Auch der Kurzbericht ist der Förderstelle in digi-
taler Form vorzulegen.
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Raumentwicklung
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3.6. Preis für Kleinregionale Entwicklungskonzepte

3.6.1. Zielsetzungen

Grundlage jeder guten Projektarbeit in einer Kleinregion ist die dahinter stehende Strategie. Daher wird
von der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik jährlich ein Preisgeld für die besten Kleinregionalen
Entwicklungskonzepte in Niederösterreich ausgeschrieben. Damit sollen jene Kleinregionen ausgezeichnet
werden, die über ein Kleinregionales Entwicklungskonzept mit hoher Vorbildwirkung für das Landesgebiet
verfügen. 

3.6.2. Förderwerber

Antragsberechtigt für den Preis für Kleinregionale Entwicklungskonzepte sind: 

� Kleinregionen, die ein Kleinregionales Entwicklungskonzept auf Basis der Förderrichtlinien 2009 erstellt
haben

� Kleinregionen, die ein Kleinregionales Entwicklungskonzept auf Basis der Förderrichtlinien 2009 evalu-
iert haben

Eine Kleinregion kann ein erstelltes Kleinregionales Entwicklungskonzept während seiner Laufzeit von
acht bis zehn Jahren nur einmal zur Preisvergabe einreichen. 

Das eingereichte Kleinregionale Entwicklungskonzept bzw. das mit Hilfe der Evaluierung überarbeitete
Kleinregionale Entwicklungskonzept muss durch übereinstimmende Gemeinderatsbeschlüsse von den Mit-
gliedsgemeinden angenommen worden sein. 

3.6.3. Einreichbedingungen

Eingereicht werden können Kleinregionale Entwicklungskonzepte, deren Fertigstellung maximal zwei
Jahre zurückliegt. 

Die Einreichung hat bis spätestens sechs Wochen vor dem Termin der Fachjury bei der Förderstelle zu
erfolgen. Der Einreichtermin ist einerseits auf der Homepage der Abteilung Raumordnung und Regionalpo-
litik (www.raumordnung-noe.at) ersichtlich, andererseits wird er über das Regionalmanagement Nieder-
österreich den in Frage kommenden Kleinregionen mitgeteilt. 

3.6.4. Kriterien der Preisvergabe

1. Fachjury
Die Bewertung der eingereichten Konzepte sowie die Entscheidung über die Förderhöhe werden grund-

sätzlich einmal jährlich getroffen, wobei zumindest sechs Anträge zur Begutachtung vorliegen müssen.
Wird diese Mindestzahl nicht erreicht, findet die Vergabe im darauf folgenden Jahr statt. Ein bereits erfolg-
ter Antrag behält seine Gültigkeit.
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Die Beurteilung der eingereichten Konzepte erfolgt im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens anhand
von Bewertungskriterien (etwa Stringenz und Aufbau des Konzepts, verwendete Methodik, eingesetzte
Beteiligungsverfahren, begleitende Evaluierungsschritte, Ausgestaltung des Maßnahmenkatalogs) durch
von der Förderstelle ausgesuchte, externe ExpertInnen. 

Die Förderwerber werden nach der Sitzung der Fachjury von der Abteilung Raumordnung und Regional-
politik schriftlich vom Ergebnis informiert. 

2. Preisgeld
Der Preis für Kleinregionale Entwicklungskonzepte ist jährlich mit einer Gesamtsumme von Euro

40.000,– dotiert, die – vorbehaltlich der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel – auf die Preisträger aufge-
teilt wird. 

Diese bekommen ein eigenes Qualitätssiegel (Logo oder Schriftzug) verliehen, das gemeinsam mit der
Auszeichnung vergeben wird und von der Kleinregion auf ihren Kommunikationsinstrumenten (z.B. Schrift-
verkehr, Publikationen, Präsentationen, Werbematerial) geführt werden kann. 

Im Zuge der Verleihung werden von der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik gemeinsam mit dem
Regionalmanagement Niederösterreich begleitende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit gesetzt. 

3.6.5. Verwendung des Preisgelds

Das Preisgeld ist zweckgebunden für ein im Zuge der Erstellung des Kleinregionalen Entwicklungskon-
zepts erarbeitetes Projekt der Kleinregion zu verwenden. Dabei kann es sich sowohl um ein abgeschlosse-
nes Projekt, als auch ein laufendes Projekt in der Finalisierungsphase handeln. In jedem Fall sind nur unmit-
telbar mit dem Projekt in Zusammenhang stehende Kosten förderbar, wobei reine Marketingmaßnahmen
(etwa die Erstellung einer Homepage, Kleinregionsfeste) und Personalkosten finanziell nicht unterstützt
werden. Auch darf das Projekt von keiner anderen Förderschiene des Landes gefördert werden. Hingegen
sind insbesondere externe Beratungskosten, aber auch investive Maßnahmen als förderungswürdig anzu-
sehen. 

Die Kleinregion 

� informiert die Förderstelle über das ausgesuchte Projekt
und

� übermittelt der Förderstelle die mit dem Projekt verknüpften originalen Abrechnungsunterlagen – zumin-
dest im Ausmaß des Preisgelds – 
und

� legt der Förderstelle gegebenenfalls einen Kurzbericht vor. 

Das zuständige Regionalmanagement-Büro steht der Kleinregion beratend zur Seite. 
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4. Kontakte
Amt der NÖ Landesregierung, 
Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik

Mag. Marianne Vitovec
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten
Tel.: 02742/9005-14762 
E-Mail: marianne.vitovec@noel.gv.at 

www.raumordnung-noe.at 

Kleinregionsbetreuung beim Regionalmanagement Niederösterreich

Industrieviertel

Mag. (FH) Annemarie Trojer
Schlossstraße 1
2801 Katzelsdorf
Tel.: 02622/27 156-0
Mobil: 0676/812 20 219 
E-Mail: a. trojer@industrieviertel.at 

Mostviertel

Mag. Stefan Pruckner
Mostviertelplatz 1
3362 Öhling
Tel.: 07475/533 40 300 
Mobil: 0676/812 20 216 
E-Mail: stefan.pruckner@regionalverband.at

NÖ-Mitte

Mag. Karin Peter
Hauptplatz 64, Haus 3
3040 Neulengbach 
Tel.: 02772/51 282-0
Mobil: 0676/812 20 344 
E-Mail: peter@noe-mitte.at 
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Waldviertel

Helene Maria Mader
Am Statzenberg 1
3910 Zwettl 
Tel.: 02822/9025-20218
Mobil: 0676/812 20 218 
E-Mail: helene.mader@rm-waldviertel.at 

Weinviertel

DI Ilse Höfling
Hauptstraße 31 
2225 Zistersdorf 
Tel.: 02532/2818
Mobil: 0676/812 20 217 
E-Mail: ilse.hoefling@euregio-weinviertel.org 

www.regionalmanagement-noe.at
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